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10. Abrechnung WEG-Verwaltung
Die grundlegenden Anforderungen an die WEG-Abrechnung werden bestimmt durch:

• § 28 Abs. 2 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 
Der Verwalter muss nach Ablauf des Kalenderjahres eine Abrechnung aufstellen.

• § 28 Abs. 3 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
• Der Verwalter muss nach Ablauf eines Kalenderjahres einen Vermögensbericht  

erstellen.
• BGH, Urteil V ZR 44/09 vom 04.12.2009 zur Abrechnung der Erhaltungsrücklage  

In der Darstellung der Erhaltungsrücklage müssen die tatsächlichen Zahlungen  
(„Ist-Zahlungen“) der Eigentümer aufgeführt und zusätzlich die geschuldeten Zahlungen 
(„Soll-Zahlungen“) angegeben werden.

• BGH, Urteil V ZR 147/11 vom 09.03.2012 zur Darstellung der Hausgeldabrechnung. 
Das Ergebnis einer Jahresabrechnung kann nicht erneut in der folgenden Jahres- 
abrechnung aufgenommen und beschlossen werden.

• BGH-Urteil V ZR 251/10 vom 17.02.2012 zur Abrechnung der Heizkosten in der WEG 
Die Regelungen der Heizkostenverordnung gelten für die Wohnungseigentümergemein-
schaft unmittelbar; einer Vereinbarung oder eines Beschlusses über ihre Geltung bedarf 
es nicht.

Gegenstand der WEG-Abrechnung:
Unter Beachtung der o.g. Anforderungen werden

• die für die Kostentragung zu leistenden Hausgeld-Vorschüsse und
• die für die Erhaltungsrücklage zu leistenden Rücklagen-Vorschüsse sowie sonstige 

Veränderungen der Rücklage
in Immoware24 im Rahmen einer einheitlichen WEG-Abrechnung getrennt betrachtet.

Die monatlichen Zahlungen der Eigentümer setzen sich aus Hausgeld- und Rücklagenvor-
schüssen zusammen. Diese werden über unterschiedliche Ertragskonten erfasst und getrennt 
abgerechnet.

Die Hausgeldvorschüsse werden im Rahmen des Wirtschaftsplans (WP) geplant und in der 
Hausgeldabrechnung (HGA) abgerechnet.
Die Rücklagenvorschüsse, zusammen mit weiteren Zuführungen und Entnahmen der Rücklage, 
werden im Rahmen der Rücklagenplanung (RLP) festgelegt und in der Rücklagenabrechnung 
(RLA) abgerechnet.

Die Zuführung und Entnahme der Rücklage werden unabhängig von Haus-
geldabrechnung und Wirtschaftsplan behandelt. Dies bietet den Eigentümern 
einen klaren Überblick über die Entwicklung der Rücklage, ohne die  
individuellen finanziellen Verpflichtungen zu beeinflussen.
(Vgl. §10 Abs. 7 Satz 1 WEG, LG Darmstadt, Urteil v. 3.12.2014, 25 S 130/14).

Für die korrekte Erstellung der Pläne und Abrechnungen bei Eigentümer-
wechsel erfassen Sie neue Eigentümerverhältnisse erst dann mit Beginn-
Datum, wenn diese tatsächlich Eigentümer aufgrund des Grundbucheintrages 
sind.
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10.1 Wirtschaftsplan (Gesamtwirtschaftsplan und Einzelwirtschaftspläne)

Um den Wirtschaftsplan zu erstellen, klicken Sie im Objektmenü auf die Schaltflächen:  
  

Schritt 1

Die Eingabemaske für einen neuen Wirtschaftsplan öffnet sich:

Abb. 215:  neuen Wirtschaftsplan aufstellen

Planbezeichnung: Benennen Sie den Plan, z.B. „Wirtschaftsplan 2022“.

Planzeitraum: Wählen Sie den gewünschten Planungszeitraum aus.

In der Auswahlliste werden ausschließlich Abrechnungszeiträume angezeigt, 
die Sie zuvor im Objektmenü definiert haben. 
In der Regel entspricht der Planungszeitraum/Abrechnungszeitraum dem 
Kalenderjahr.

Plan erstellt für Stichtag: Tragen Sie das Datum ein, an dem der Plan tatsächlich erstellt 
(ggf. bei alten WP beschlossen) wurde.
Insbesondere von Bedeutung ist dies für nachträglich erfasste 
Pläne, z.B. zur Übernahme der monatlichen Zahlungen HG in 
die Eigentümerstammdaten.
Findet zwischenzeitlich ein Eigentümerwechsel statt, erkennt 
Immoware24 anhand des Erstellungsdatums den für diesen 
Wirtschaftsplan korrekten Alt-Eigentümer (sofern erfasst). 

Abrechnungsgrundlage: Wählen Sie die Hausgeldabrechnung des Vorjahres aus dem  
Auswahlmenü aus. Informationen zur Erstellung der Einzelwirt-
schaftspläne (z.B. Anteil eines Wohnungseigentümers an den 
verbrauchabhängigen Kosten) werden in die Planung übernom-
men. Der Plan je Eigentümer wird so genauer.
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Verwalten Sie ein neues Objekt, ist ggf. keine Abrechnungsgrundlage  
verfügbar.  
Alle zu planenden Kosten werden nach dem in den Konten gespeicherten  
Umlageschlüsseln in die Einzelwirtschaftspläne übernommen. 
Da die Anteile der ET an den verbrauchsabhängigen Kosten aus der letzten 
HGA damit nicht zur Verfügung stehen, werden auch Heiz- und Wasserkosten 
im WP nach MEA verteilt.

Lösen Sie die Berechnung aus, indem Sie auf die Schaltfläche „speichern“ in der Fußleiste 
klicken.

Schritt 2

Eine tabellarische Übersicht zu erfassender Kosten erscheint:

Abb. 216:  Übersicht zu erfassender Kosten für neuen Wirtschaftsplan

Die zu planenden Konten werden nach den in den Kontoeinstellungen hinterlegten Art der  
Abrechnung kategorisiert:

• umlagefähig Mieter,
 - Heizung/Warmwasser
 - Wasser
 - sonstige

• nicht umlagefähig Mieter

Wurde eine Abrechnungsgrundlage gewählt, werden die Plandaten vorbelegt sowie die absolute 
und relative Abweichung zwischen der Abrechnungsgrundlage und den eingegebenen Plan-
beträgen ausgewiesen. 
Alle Planbeträge können Sie manuell überschreiben.  
Klicken Sie auf die Schaltfläche erneuern   in der Fußleiste. Die Summe der geplanten Werte wird 
neu berechnet. Sind alle Werte eingetragen, klicken Sie auf die Schaltfläche nächster Schritt .

Schritt 3

In die sich öffnende Übersicht geben Sie Festbeträge nach Eigentümern ein, falls Sie Kosten 
mit diesem Umlageschlüssel definiert haben (z.B. vom Verwalter verauslagte Grundsteuern je 
VE).
Ist es aufgrund von Korrekturen der geplanten Kosten oder der Stammdaten der Eigentümer 
notwendig, dass Sie einen Wirtschaftsplan für den identischen Zeitraum in einem Objekt neu 
erstellen, können Sie manuell eingegebene Festbeträge zur Kostenverteilung aus zuvor  
erstellten Plänen übernehmen. 
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Beachten Sie, dass die Korrekturen den Gesamtbetrag der zu verteilenden Kostenart nicht 
geändert haben und die an der Kostenverteilung beteiligten Debitoren nicht abweichen. 
Für jede Kostenart, die Sie nach Festbetrag umlegen, können Sie einen konkreten 
Wirtschaftsplan wählen, aus dem die Übernahme erfolgt.  
Klicken Sie auf das Symbol „Übernehmen“, um die Anzeige der zur Verfügung stehenden Pläne 
zu öffnen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche nächster Schritt .
Die Registerkarte „Debitoren“ zeigt das Ergebnis nach Eigentümern.
Klicken Sie auf den Eigentümer-Namen. 
Der Einzelwirtschaftsplan je Wohnungseigentümer erscheint:

Abb. 217: Ergebnis Einzelwirtschaftsplan

Aus dem Kostenanteil des Eigentümers berechnet sich das monatlich zu zahlende Hausgeld. 
Dabei wird auf volle Euro-Beträge aufgerundet.

Klicken Sie auf eine der Schaltflächen:

PDF    Erstellen Sie den Einzelwirtschaftsplan als PDF-Datei.

PDF -> DMS   Archivieren Sie den Einzel-WP als PDF-Datei im DMS.

alle PDFs generieren Sie können alle Übersichten als PDF-Datei gleichzeitig erzeugen. Im 
Anschluss sind diese auf der Registerkarte „Dokumente“ einzusehen.

Diese Funktionen sind auch nach dem erneuten Aufrufen des erstellten Wirtschaftsplans  

anwendbar.
Durch die erneute Erstellung aller PDF-Dateien werden die Altdokumente des gleichen Planes 
überschrieben.

Wenn Sie die Schaltfläche „alle PDFs generieren“ anklicken, öffnet sich eine Ansicht, mit der Sie 
die Darstellungsform des Einzelwirtschaftsplanes Ihrer Eigentümer auswählen können.
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Abb. 218:  Darstellung von Einzelwirtschaftsplänen auswählen

Der Teil „verteilungsrelevante Konten“ ist notwendig, wenn einzelne Eigentümer-Gruppen nicht 
an jeder Kostenumlage beteiligt sind, jedoch allen Eigentümern ein Überblick über die Gesamt-
summe aller geplanten Einnahmen/Ausgaben der WEG gegeben werden muss. 
Darüber hinaus wird damit gezeigt, wie sich Einnahmen/Ausgaben gegenüber der zugrunde 
liegenden HGA verhalten.

Abb. 219: Teil „Umgelegten Konten“ im Einzelwirtschaftsplan

Wichtig! 
Klicken Sie erst auf die Schaltfläche Plan bestätigen , wenn der Wirtschaftsplan von 
der Eigentümerversammlung beschlossen ist. Sie können diesen verwerfen, 
indem Sie die Funktion „Abrechnung verwerfen“ wählen. Sie müssen alle neu 
berechneten Vorschüsse in den Stammdaten der Eigentümer löschen oder mit 
neuem Plan überschreiben.
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Ist der Wirtschaftsplan bestätigt, geben Sie das Beschlussdatum und das Datum der ersten
Fälligkeit der neu berechneten Hausgelder an. Automatisch werden die neu berechneten  
Hausgelder in die Daten der Wohnungseigentümer für die zukünftige Sollstellung übernommen.

Schritt 4

Wurde das neue HG rückwirkend fällig gestellt, stimmen die für diesen Zeitraum gebuchten 
Sollstellungen meist nicht mit den neuen HG-Forderungen überein.  
Sich ergebende Nachforderungen oder Guthaben (Ausgleichzahlungen) können Sie nach  
Bestätigung des Planes automatisch berechnen und sollstellen.  
Führen Sie dies getrennt für HG und RL durch.  
Bei bestätigtem WP klicken Sie auf die Registerkarte „Differenz HG-Soll“.

Bestimmen Sie den Zeitraum, für den die Differenz zwischen Hausgeld und tatsächlich  
gebuchten Sollstellungen berechnet werden soll.

Abb. 220:  Zeitraum der Differenzberechnung bestimmen

Solange die Differenzbuchungen nicht erstellt sind, können Sie die Berechnung beliebig oft 
wiederholen.

Abb. 221: Differenz neuer Plan HG und bereits gebuchtes Soll berechnen

Beim Erstellen der Differenzbuchungen geben Sie an, wann die Ausgleichszahlungen fällig sind. 
Diese werden automatisch gebucht und stehen in der Buchungs-Liste „Offener Posten“.
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Für die Information der ET, welche Differenz sich ergibt und ggf. als PreNotification für die  
einmalige Lastschrift der rückwirkenden Ausgleichszahlungen, können Sie Anschreiben  
erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche Diff. HG-Soll: alle PDFs generieren  klicken.

Wählen Sie die Vorlage „Neues HG und rückwirkende Ausgleichszahlung“. 
Übernehmen Sie die Master-Vorlage zuvor im Modul „Einstellungen“. 
Passen Sie diese im Modul „Vorlagen“ ggf Ihren individuellen Bedürfnissen an:

Abb. 222: Fälligkeit der Ausgleichszahlungen HG

Erstellen Sie die Anschreiben erst, wenn Sie sowohl den WP als auch den RL-
Plan bestätigt und alle Differenzbuchungen (HG und RL) erstellt haben.

 
Plan Rücklage (Gesamtplan Rücklage und Einzelpläne)

Um den Plan RL zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltflächen: 
  

Schritt 1

Die Eingabemaske für einen neuen Plan Rücklage öffnet sich:

Abb. 223: neuen Plan Rücklage erstellen
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Planbezeichnung: Vergeben Sie eine Bezeichnung, z.B. „Rücklagenzuführung 
2023“.

Planungszeitraum: Übernehmen Sie den gewünschten Zeitraum aus dem  
Auswahlmenü.

In der Auswahlliste werden ausschließlich Abrechnungszeiträume angezeigt, 
die Sie zuvor im Objektmenü definiert haben.  
In der Regel entspricht der Planungszeitraum/Abrechnungszeitraum dem  
Kalenderjahr.

Rücklagenposition: Wählen Sie die zu planende Rücklagenposition aus.
Zu jeder Rücklagenposition (z.B. Erhaltungsrücklage und 
Modernisierungsrücklage) wird ein gesonderter Plan erstellt.

Plan erstellt für Stichtag: Tragen Sie das Datum ein, an dem der Plan tatsächlich erstellt 
(ggf. bei alten Plan RL - beschlossen) wurde. Dies ist insbeson-
dere für nachträglich erfasste Pläne (z.B. zur Übernahme der 
monatlichen Zahlungen RL in die ET-Stammdaten) von großer 
Bedeutung. Findet zwischenzeitlich ein ET-Wechsel statt, 
erkennt Immoware24 anhand des Erstellungsdatums den für 
diesen Plan Rücklage korrekten Alt-Eigentümer (sofern erfasst). 

Abrechnungsgrundlage: Wählen Sie die Abrechnung RL-Zuführung des Vorjahres aus 
dem Auswahlmenü aus.

Verwalten Sie ein neues Objekt, sind weder Abrechnungsgrundlage noch ein 
Plan Vorjahr verfügbar. Lassen Sie diese Felder dann frei.

Lösen Sie die Berechnung aus, indem Sie auf die Schaltfläche Speichern  klicken.

Schritt 2

In der folgenden Übersicht erscheinen die mit der Rücklage verbundenen Konten  
(siehe  Kapitel „5.3 Rücklagen“):

Abb. 224:  Übersicht Zuführung Rücklage
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Wurde eine Abrechnungsgrundlage gewählt, werden die Plandaten vorbelegt sowie die absolute 
und relative Abweichung zwischen der Abrechnungsgrundlage und den eingegebenen  
Planbeträgen ausgewiesen.
Sie können die Planbeträge manuell verändern oder auch über die Kopfzeile prozentual  
berechnen lassen. 

Ist der Wert eingetragen, klicken Sie auf die Schaltfläche nächster Schritt  .

Die Übersicht zeigt den Gesamtplan Rücklage nach Eigentümern:

Abb. 225: Ergebnis Plan Rücklagen  

Klicken Sie auf den Eigentümer-Namen. Der Einzelplan „Rücklage je Wohnungseigentümer“ 
wird angezeigt.  
Hieraus berechnet sich die monatlich zu zahlende Rücklagen jedes Eigentümers.

Klicken Sie auf eine der Schaltflächen:

PDF    Erstellen Sie den „Einzelplan Rücklage“ als PDF-Datei.

PDF -> DMS   Archivieren Sie den Einzelplan als PDF-Datei im Dokumenten- 
  management.

alle PDFs generieren  Erzeugen Sie alle Übersichten als PDF-Dokumente.  
   Im Anschluss sind diese auf der Registerkarte „Dokumente“ abrufbar. 

Diese Funktionen sind auch vorhanden, nachdem Sie den erstellten Plan Rücklage“ erneut 

aufgerufen haben.
Durch das erneute Erstellen aller PDF-Dateien werden die Altdokumente des gleichen Planes 
überschrieben.

Wichtig! 
Klicken Sie erst auf die Schaltfläche Plan bestätigen , wenn der „Plan Rücklage“ von 
der Eigentümerversammlung beschlossen ist. Sie können diesen verwerfen, 
indem Sie die Funktion „Abrechnung verwerfen“ wählen. Sie müssen alle neu 
berechneten Vorschüsse in den Stammdaten der Eigentümer löschen oder mit 
neuem Plan überschreiben.
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Ist der „Plan Rücklage“ bestätigt, geben Sie das Beschlussdatum und das Datum der ersten
Fälligkeit der neu berechneten RL-Zuführungen an. 
Die neuen RL-Zuführungen werden automatisch in die Daten der Wohnungseigentümer für die 
zukünftige Sollstellung übernommen.

Schritt 3

Wenn Sie die neue RL-Zuführung rückwirkend fällig gestellt haben, stimmen die für diesen Zeit-
raum gebuchten Sollstellungen meist nicht mit den neuen RL-Forderungen überein. 
Sich ergebende Nachforderungen oder Guthaben (Ausgleichzahlungen) können Sie nach  
Bestätigung des Planes automatisch berechnen und sollstellen.  
Dies müssen Sie getrennt für HG und RL durchführen.  
Bei bestätigtem Plan RL klicken Sie auf die Registerkarte „Differenz RL-Soll“.

Bestimmen Sie den Zeitraum, für den die Differenz zwischen neuer RL-Zuführung und  
tatsächlich gebuchten Sollstellungen berechnet werden soll.
Legen Sie das Enddatum fest.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Differenzen berechnen“.

Abb. 226: Zeitraum der Differenzberechnung bestimmen

Solange die Differenzbuchungen nicht erstellt sind, können Sie die Berechnung beliebig oft 
wiederholen.
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Abb. 227: Differenz neuer RL-Plan und bereits gebuchtes Soll berechnen

Bei der Erstellung der Differenzbuchungen geben Sie an, wann 
die Ausgleichszahlungen fällig sind. Diese werden automatisch 
gebucht und stehen in der Buchungs-Liste „Offener Posten“.

Für die Information der ET, welche Differenz sich für sie ergibt 
und ggf. als PreNotification für die einmalige Lastschrift der 
rückwirkenden Ausgleichszahlungen, können Sie Anschreiben 
erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche Diff. RL-Soll: alle PDFs generieren  
klicken.

Wählen Sie die Vorlage „Neue RL und rückwirkende Aus-
gleichszahlung“.  
Übernehmen Sie die Master-Vorlage zuvor im Modul „Einstellungen“.  
Passen Sie diese ggf. im Modul „Vorlagen“ Ihren individuellen Vorgaben an:

Abb. 229: Master-Vorlage zur Information der ET auswählen

Erstellen Sie die Anschreiben erst, wenn Sie sowohl den WP, als auch den  
RL-Plan bestätigt und alle Differenzbuchungen (HG und RL) erstellt haben.

 

Abb. 228: Fälligkeit der Ausgleichszah-
lungen RL
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10.2 Hausgeldabrechnung (Gesamtabrechnung und Einzelabrechnungen)

10.2.1 Abrechnung erstellen

Um die HGA zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltflächen:   
  

Schritt 1

Die Eingabemaske für eine Hausgeldabrechnung öffnet sich: 

Abb. 230:  Hausgeldabrechnung erstellen

Abrechnungsname: Vergeben Sie eine Bezeichnung, z.B. „Hausgeldabrechnung 
2023“.

Abrechnungszeitraum: Übernehmen Sie den gewünschten Zeitraum aus dem Auswahl-
menü.

In der Auswahlliste werden nur Abrechnungszeiträume angezeigt, die Sie  
zuvor im Objektmenü definiert haben. In der Regel entspricht der  
Abrechnungszeitraum dem Kalenderjahr. Setzen Sie ein abweichendes  
Anfangs- oder Enddatum ein, können Sie eine Zwischenabrechnung auch 
außerhalb des definierten Zeitraums erstellen. Zwischenabrechnungen sind 
so auch im Rahmen noch nicht abgelaufener Abrechnungszeiträume möglich. 
Diese sind rein informativ. Sie können diese nicht bestätigen –  
die Abrechnungsspitzen werden nicht sollgestellt.

Wirtschaftsplan: Wählen Sie den Wirtschaftsplan für die Abrechnungsperiode.  
Die geplanten Einnahmen und Ausgaben werden informativ in der 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung für eine Plan-Erfolgskontrolle 
ergänzt.

Abrechnung erstellt für 
Stichtag: 

Tragen Sie das Datum ein, an dem die HGA tatsächlich erstellt 
wird (ggf. bei Alt-HGA beschlossen wurde).  
Dies ist inbesondere bei Eigentümerwechsel entscheidend.
Die Abrechnung wird immer für den zum Zeitpunkt ihrer  
Beschlussfassung aktuellen Eigentümer erstellt (im Grundbuch  
eingetragen). Findet im Abrechnungszeitraum oder zwischen   
Ende des Zeitraumes und Tag der Abrechnung ein ET-
Wechsel statt, erkennt Immoware24 anhand des Erstellungs-
datums den für diese HGA korrekten Eigentümer (sofern erfasst).
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Die Einzelabrechnung der HGA basiert auf dem Abgrenzungsdatum aller Buchungen.
Sie können Einnahmen und Ausgaben nach dem Zufluss- oder Verursacherprinzip in die HGA 
aufnehmen:

• Zu- bzw. Abflussprinzip (alle tatsächlich im Abrechnungszeitraum realisierten  
Einnahmen und Ausgaben). Dieses Prinzip, das nach WE-Gesetz der Abrechnung 
zugrunde liegen muss, realisieren Sie, indem das Abgrenzungsdatum bei Buchung 
aller zu berücksichtigenden Einnahmen und Ausgaben dem Wertstellungsdatum  
entspricht.

• Verursacherprinzip (alle im Abrechnungszeitraum verursachten Ausgaben und  
Einnahmen, auch bei Zahlungseingang und -ausgang außerhalb des Abrechnungszeit-
raums).  
Das Verursacherprinzip müssen Sie nach dem BGH-Urteil V ZR 251/10 vom 
17.02.2012 zur Anwendung der Heizkosten-Verordnung in der WEG für alle Brenn-
stoffkosten anwenden. Die Kosten des tatsächlich verbrauchten Brennstoffes in den 
Einzelabrechnungen müssen Sie demnach auf die Eigentümer umlegen. 
Bereits bezahlte, aber nicht verbrauchte Ölreserven ziehen Sie ab. 
Später bezahltes, aber bereits verbrauchtes Gas rechnen Sie hinzu. 

Das Abgrenzungsdatum bei Buchung aller zu berücksichtigenden Einnahmen/
Ausgaben muss innerhalb des jeweiligen Abrechnungszeitraums liegen, 
unabhängig davon, ob die Wertstellung der Zahlung außerhalb des Zeitraumes 
erfolgt ist. 
In der Gesamtabrechnung müssen Sie die Differenzen zwischen den umgelegten und 
den tatsächlich realisierten Einnahmen/Ausgaben erläutern.

Um die Berechnung auszulösen, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern . 

Schritt 2

Auflistung aller zu verteilenden Kosten

Eine tabellarische Übersicht aller auf die Eigentümer zu verteilenden Kosten öffnet sich.

In dieser Übersicht werden alle Kosten und Erträge aufgelistet, die im Rahmen der Buchhaltung 
aufgrund des Abgrenzungsdatums für den Abrechnungszeitraum erfasst wurden und über die 
Umlageart der Hausgeldabrechnung zugeordnet sind (siehe o. g. „Zufluss- oder Verursacher-
prinzip“).
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Abb. 231: Kostenübersicht Hausgeldabrechnung

Die abzurechnenden Konten werden nach den in der den Kontoeinstellungen hinterlegten Art 
der Abrechnung kategorisiert:

• umlagefähig Mieter,
 - Heizung/Warmwasser
 - Wasser
 - sonstige

• nicht umlagefähig Mieter

Prüfen Sie die ausgewiesenen Werte durch Abgleich mit Ihrer Buchhaltung.  
Buchen Sie ggf. die Servicerechnung Ihres externen Abrechners als Teil der extern berechneten 
Eigentümeranteile Heiz-/Wasserkosten ein. 
Prüfen Sie alle Werte. Sind diese korrekt, klicken Sie auf die Schaltfläche nächster Schritt .

Findet ein Eigentümerwechsel während des Abrechnungszeitraumes oder zwischen Ende  
Abrechnungszeitraum und dem Datum „Abrechnung erstellt für Stichtag“ statt, erscheint die 
Auflistung der aktuellen Eigentümer, die nicht oder nur teilweise ET im Abrechnungszeitraum 
waren:

Abb. 232: Entscheidung über Haftung aktueller Eigentümer für mögliche Zahlungsdifferenzen
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Abrechnungsspitze – Abrechnungssaldo – Haftung für Alt-Eigentümer
Die Abrechnung wird immer für den zum Zeitpunkt ihrer Beschlussfassung aktuellen Eigentümer 
erstellt (siehe „Abrechnung erstellt für Stichtag“) . 
Darin wird 

• die Abrechnungsspitze für den gesamten Abrechnungszeitraum (= Kostenanteil  
ET abzüglich auf Basis WP sollgestelltes Hausgeldvorschusses) und

• eine mögliche Zahlungsdifferenz im Abrechnungszeitraum  
(= HG-Vorschuss Soll abzüglich HG-Vorschuss Ist)

gegenüber dem aktuellen Eigentümer ausgewiesen.
Für einen möglichen Zahlungsrückstand des Alteigentümers haftet der aktuelle Eigentümer 
meist nicht.

Dabei wird in verschiedene Fälle unterteilt:
• Käufer haftet nicht,
• Erbe haftet,
• WEG hat Haftung des Käufers in die Teilungserklärung aufgenommen.

Markieren Sie in o.g. Ansicht, ob der aktuelle Eigentümer haftet (oder nicht).

Gemäß dieser Einstellung wird die Zahlungsdifferenz im „Abrechnungssaldo = Abrechnungs-
spitze zuzüglich Zahlungsdifferenz“ der Einzelabrechnung des aktuellen Eigentümers  
dargestellt (oder nicht).

Entsprechend BGH-Urteil V ZR 147/11 vom 09.03.2012 zur Darstellung der Hausgeld- 

abrechnung unterliegt dabei nur die Abrechnungsspitze der Beschlussfassung der WEG.  
Zahlungsdifferenz und damit Abrechnungssaldo haben nur informativen Charakter.

Klicken Sie auf die Schaltfläche nächster Schritt .
Gab es keinen Eigentümerwechsel, folgt ohne die Haftungsauswahl Schritt 3.

Schritt 3

Extern ermittelte Abrechnungsergebnisse

Um extern ermittelte Abrechnungsergebnisse für Heiz- bzw. Wasserkosten in die HGA zu  
übernehmen, hinterlegen Sie diese Umlageart zuvor an den Kostenkonten und als Umlage-
eigenschaft in den Stammdaten Ihrer Eigentümer.  
Die dafür gebuchten Kosten werden aufgelistet. 

Das Umlageergebnis überschreiben Sie ggf. manuell mit dem Wert aus der extern erstellten  
Abrechnung. Hat der externe Abrechner sowohl Heiz-/Warmwasserkosten als auch (Kalt-) 
Wasserkosten berechnet, beginnen Sie mit den Heizkosten (inkl. Warmwasser) und  
wiederholen den dritten Schritt anschließend für die (Kalt-)Wasserkosten.

Um einen elektronischen Datenaustausch mit Ihrem externen Abrechner 
durchzuführen, müssen Sie zuvor die Liegenschaft für das Objekt erfassen. 
Sie können die Abrechnungsergebnisse automatisch übernehmen und  
müssen die Werte je Mieter nicht manuell eingeben  
(siehe  Kapitel „6. Liegenschaften externer Abrechner von Heiz-/Wasser-
kosten“).
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Abb. 233: extern ermittelte Heizkosten eingeben (gleiche Masken für extern ermittelte Wasserkosten)

Bei ET-Wechsel werden Kosten, die als Festbeträge den Eigentümern zuzuordnen sind, je  
Nutzer eingegeben. Die Festbeträge der Nutzer werden zu einem Kostenanteil des  
Eigentümers, der Abrechnungsempfänger ist, in dessen HGA addiert.

Hinweis: Wenn in WEG-Objekten mit SEV Heiz-/Wasserkosten einer VE für Nutzungs- 
zeiträume mehrerer Mieter extern berechnet wurden, können Alt-Eigentümer dafür keinen 
Kostenanteil erhalten, wenn diese am Ende eines Mieter-Nutzungszeitraumes kein Eigentümer 
mehr waren.

Beispiel:

01.01. ET-alt 30.03. 01.04. ET-aktuell 31.12.

01.01. Mieter 1 30.04. 01.05. Mieter 2 31.12.
 

Dem ET-aktuell werden alle Kosten zugeordnet, da das Ende von Mieter 1 bereits in die  
Eigentümerschaft fällt.

Die gebuchten Kosten müssen dem Umlageergebnis des Abrechners entsprechen.
Unterscheidet sich das Umlageergebnis des Abrechners von der Summe der gebuchten  
Kosten, wurden die Anteile nicht korrekt gerundet (Differenz im Cent-Bereich) oder der  
Abrechnung liegen falsche Kosten zugrunde.

Geben Sie die Kostenanteile Ihrer ET manuell ein (bei USt.-pflichtigen ET brutto).  
Speichern Sie die Eingabe seitenweise.
Ist aufgrund von Korrekturen in der Buchhaltung oder in den Stammdaten die erneute  
Erstellung einer Abrechnung für den identischen Abrechnungszeitraum in einem Objekt  
notwendig, können Sie manuell eingegebene Festbeträge zur Kostenverteilung aus einer zuvor 
erstellten Abrechnung übernehmen. Beachten Sie, dass diese Korrekturen den Gesamtbetrag 
dieser zu verteilenden Kostenart nicht verändern und die an der Kostenverteilung beteiligten 
Debitoren nicht abweichen. Für jede Kostenart, die Sie nach Festbetrag umlegen, können Sie 
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eine konkrete Abrechnung wählen, aus der die Übernahme erfolgt. Klicken Sie auf das Symbol 
„Übernehmen“. Die Anzeige der zur Verfügung stehenden Abrechnungen wird geöffnet.

Abb. 234: manuell eingegebene Festbeträge für Heizkosten (aus anderer Abrechnung) eingeben/überneh-
men

Die Summe der verteilten Werte zeigt Ihnen an, wie hoch die bereits verteilten Kosten sind.  
Diese müssen dem Umlageergebnis des Abrechners entsprechen.  
Klicken Sie auf die Schaltfläche nächster Schritt .

Für die Eingabe der extern ermittelten Wasserkosten gehen Sie analog zum 
Vorgang für extern ermittelte Heizkosten (Schritt 3) vor.

Schritt 4

Umlage nach Festbetrag

Wenn Sie Kosten auf Konten buchen, deren Umlageschlüssel als Festbetrag definiert wurde, 
werden Ihnen diese Kosten und alle ET mit gleicher Umlageeigenschaft angezeigt.  
Verteilen Sie nach Festbeträgen.

Sie können manuell eingegebene Festbeträge aus einer zuvor erstellten Abrechnung  
übernehmen, wenn der Gesamtbetrag der zu verteilenden Kostenart und die an der Kosten-
verteilung beteiligten Debitoren identisch sind.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche nächster Schritt .

Schritt 5

Abrechnung Bankkonten auswählen

In der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung sowie im Vermögensbericht werden die mit dem Objekt 
verknüpften Bankkonten aufgelistet.
Sind Buchungen mit Wertstellungsdatum im Abrechnungszeitraum vorhanden oder der End- 
bestand auf dem Konto ist ungleich Null, ist die Anzeige für das Konto markiert.  
Sie können diese nicht abwählen 
Sind z.B. durch einen Wechsel der kontoführenden Bank alte, im Abrechnungszeitraum nicht 
mehr bebuchte WEG- oder Rücklagekonten vorhanden, können Sie diese optional ausblenden.
Die Markierung für das Konto ist nicht gesetzt, die Anzeige ist durchgestrichen. Das Konto wird 
nicht in die HGA einbezogen und nicht angezeigt. Sie können dieses optional markieren, wenn 
Sie es ohne Buchungen und EB = 0,00 € anzeigen möchten.

Abb. 235:  Abrechnung „Bankkonten auswählen“
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10.2.2 Abrechnungsergebnisse

Die HG-Abrechnung beinhaltet die Gegenüberstellung der entstandenen Kosten und der auf 
Grundlage des Wirtschaftsplanes sollgestellten Hausgeld-Vorschüsse gesamt und je ET sowie 
die daraus resultierenden Über- oder Unterdeckungen = Abrechnungsspitze.

Später werden diese Abrechnungsspitzen mit Bestätigung der Abrechnung 
automatisch als Sollstellungen in die Buchhaltung übernommen.

Außerdem wird in den HG-Einzelabrechnungen auch die eventuelle Differenz zwischen den 
HG-Sollstellungen und dem tatsächlich gezahlten HG im Abrechnungszeitraum ausgewiesen.

Die Zahlungsdifferenz
• ist bereits als offene Posten in der Buchhaltung enthalten und 
• ist kein Beschlussgegenstand der Hausgeldabrechnung mehr  

(BGH-Urteil V ZR 147/11 vom 09.03.2012).
Diese bildet gemeinsam mit der Abrechnungsspitze den Abrechnungssaldo.

Zahlungsdifferenzen bei Eigentümerwechsel im Abrechnungszeitraum werden 
• bei Haftung des aktuellen Eigentümers als Teil seiner Abrechnung ausgewiesen,
• ohne Haftung des aktuellen Eigentümers in der Auflistung nach Eigentümern mit den 

Namen der Alteigentümer ausgegraut dargestellt,
so dass die Zahlungsdifferenz für das Objekt gesamt immer vollständig ist. 
Zahlungsdifferenzen bleiben auf dem Debitorenkonto des Alteigentümers stehen und werden 
durch Zahlung des alten oder neuen Eigentümer ausgeglichen.
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Die Registerkarte „Übersicht“
Informationen zu den Einstellungen und zum Status der Abrechnung werden festgehalten.

Abb. 236: Ergebnis-Übersicht Hausgeldabrechnung

Eine statistische Auswertung erfolgt für:
Verwaltungseinheiten: Anzahl aller VE im Objekt

Anzahl abgerechneter VE: VE, für die Eigenschaften definiert wurden und nach denen 
Kosten umgelegt werden

Debitoren gewerblich: Anzahl gewerblicher Eigentümer während Abrechnungs- 
zeitraum im Objekt

Debitoren nicht gewerblich: Anzahl nicht gewerbliche Eigentümer während Abrechnungs-
zeitraum im Objekt

umgelegte Konten: Anzahl der im Rahmen der Abrechnung umgelegten Konten
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Debitoren mit Nachzahlung: Anzahl Eigentümer mit Nachzahlung

Debitoren mit Guthaben: Anzahl Eigentümer mit Guthaben

Umlageergebnis:  
Konten ohne Anteile  
anzeigen:

Abrechnungspositionen, in welchen der Eigentümer keinen 
Anteil trägt, jedoch Gesamtkosten vorhanden sind, werden in 
der Einzelabrechnung angezeigt

Debitoren ohne Guthaben/
Nachzahlung:

Anzahl Eigentümer mit Kosten = Vorschüsse

Debitoren ohne Abrechnung: Anzahl Eigentümer, die nicht in die Kostenumlage einbezogen  
werden (wird nur angezeigt, wenn vorhanden) 

und die Probe der Abrechnung auf Übereinstimmung der umgelegten Kostensumme mit der 
Summe aus bereits sollgestelltem Hausgeld und Abrechnungsspitze.

Auf der Registerkarte „Übersicht“ können Sie die Anschreiben für die Einzelabrechnungen 

der Eigentümer (getrennt für Eigentümer mit Guthaben und Eigentümer mit Nachzahlung 
bezogen auf den Abrechnungssaldo) festlegen.  
Voraussetzung dafür ist, dass Sie die jeweiligen Anschreiben im Modul „Vorlagen“  
speichern.
Sie können dort selbst Anschreiben erstellen und als Vorlage abspeichern oder die  
übernomme-nen Master-Vorlagen aus dem Modul „Einstellungen“  bearbeiten. 

Sie finden Anschreiben unter der Kategorie „Anschreiben HG-/RL-Abrechnung“:

• Anschreiben HG (Guthaben)
• Anschreiben HG (Nachzahlung)

Für Abrechnungsempfänger, deren Nachzahlung aus der Abrechnungsspitze 
vom Verwalter per Lastschrift eingezogen wird, ist das dafür geltende SEPA-
Lastschrift-Mandat bereits auf der Einzelabrechnung abgedruckt.

Abb. 237: Anschreiben als Vorlage mit Platzhaltern aus dem Modul „Einstellungen“ übernehmen
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Die in den Vorlagen enthaltenen Platzhalter sorgen dafür, dass die individuellen Daten für jeden 
Eigentümer in das konkrete Schreiben eingesetzt werden.
Übernehmen Sie diese Vorlagen im Modul „Einstellungen“, indem Sie auf die Schaltfläche 

übernehmen .  
Sie können anschließend in Ihre bereits erstellte Abrechnung im Modul „Objektdaten“  
zurückkehren.  
Legen Sie auf der Registerkarte „Übersicht“ die Anschreiben aus der Auswahlbox und das 
Format der Abrechnungsdokumente fest. Speichern Sie dies als Einstellung:

Abb. 238:  Vorlagen für Eigentümeranschreiben und Abrechnungsformat auswählen

Individuelle Anschreiben für einzelne Eigentümer hinterlegen Sie auf der Registerkarte  
„Debitoren“. Öffnen Sie durch Anklicken einen Debitor. 
Klicken Sie auf die Schaltfläche Anschreiben  , danach auf die Schaltfläche bearbeiten  in der Fußleiste. 
Sie können Anschreiben bearbeiten. Das angepasste Schreiben können Sie auch für spätere 
Anwendungen als neue Vorlage speichern.
Bevor Sie die Dokumente der gesamten Abrechnung erstellen, prüfen Sie die Abrechnungs-
ergebnisse.

Die Registerkarten „Konten, Debitoren, Zählerstände und Übersicht § 35a“ beinhalten  
Übersichtstabellen zur genauen Überprüfung und Dokumentation der erstellten Abrechnung.
Klicken Sie auf den Eigentümernamen auf der Registerkarte „Debitoren“. 
Die jeweilige Einzelabrechnung öffnet sich.

CSV-Export für Einzelergebnisse der HGA  
(bei ET-Wechsel in der WEG (z.B. Bauträgerkosten))
Klicken Sie auf die Schaltfläche Ergebnisse exportieren  (Fußzeile auf der Registerkarte „Debitoren“ der 
HGA). Sie können die Einzel-HGA per csv-Datei exportieren und anschließend in Excel- 
Tabellen weiterverarbeiten. 
Bei ET-Wechsel wird entsprechend Wohneigentumsgesetz eine HGA für den Gesamt- 
Abrechnungszeitraum nur gegenüber dem aktuellen ET erstellt, es gibt keine Abrechnungs-
splittung.
Speziell bei neu gegründeten WEG, in denen der Bauträger wie ein „Alt“-Eigentümer bis zum 
Verkauf der VE handelt, sollen oft die Bauträgerkosten für alle VE ermittelt werden.  
Der Alt-ET (Bauträger) erhält keine eigene HGA.  
In den HGA der aktuellen ET werden jedoch die Teilsummen je Kostenart für jeden ET  
ausgewiesen. Diese Werte können Sie so exportieren und weiterverarbeiten.

Die Registerkarte „Split-Abrechnungen“ beinhaltet eine Zusatzfunktion.  
Achtung: Diese ist nicht gesetzeskonform!
Durch Verkauf von Eigentumswohnungen kann es im Abrechnungszeitraum zu Eigentümer-
wechsel kommen.
Nach BGH, 21.04.1988, V ZB 10/87 müssen Sie die HGA einheitlich gegenüber dem bei  
Beschlussfassung im Grundbuch eingetragenen ET erstellen (nicht zeitlich für Alt-ET und Neu-
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ET zu splitten). Nicht nur, dass der Verwalter zu gesplitteten Abrechnungen nicht verpflichtet ist, 
diese wird damit untersagt.  
Die Zusatzfunktion „Split-Abrechnungen“ ist dennoch in Immoware24 vorhanden, mit der Sie 
trotz o.g. anderslautender Rechtslage die HGA zeitlich getrennt je Nutzer im Abrechnungszeit-
raum erstellen können
Da es sich hierbei um eine Vorgehensweise handelt, die NICHT dem Wohneigentums-
gesetz entspricht, nutzen Sie die HGA-Dokumente je Nutzer als Anlage zur HGA des  
Abrechnungsempfängers.  
Andere Vorgehensweisen liegen in der Verantwortung des Immoware24-Anwenders!

Die einheitlich erstellten HGA sind weiter als Voraussetzung zu erstellen und bleiben insgesamt 
unverändert. Mit Bestätigung der HGA wird die Abrechnungsspitze jeder einheitlichen HGA  
unverändert für den Abrechnungsempfänger gebucht und muss ggf. durch die Verwalter  
manuell wie folgt korrigiert werden: 

• gebuchte Abrechnungsspitze beim Abrechnungsempfänger reduzieren,
• Abrechnungsspitze für Alt-ET manuell buchen

Zu den gesplitteten HGA werden keine Anschreiben generiert, da diese nur als Anlagen gedacht 
sind, mit deren Hilfe der Verwalter eine ggf. gewünschte Kostenteilung zwischen Käufer und 
Verkäufer der Eigentumswohnung unterstützt, die von den Beteiligten untereinander zu regeln 
ist. Eine entsprechende Zusatzfunktion finden Sie im Menü „Abrechnung Rücklage“, für die  
gleiches gilt. Hier erfolgen durch die gesplittete Abrechnung keine Buchungskorrekturen.

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (EAR)
Die „Einnahmen-Ausgaben-Rechnung“ ist ein wichtiger Bestandteil der Jahresabrechnung einer 
WEG. Sie gibt einen Überblick über die finanzielle Situation der WEG und zeigt auf, wie die 
Geldflüsse im abgelaufenen Geschäftsjahr verteilt wurden.
Die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (EAR) umfasst:

• Filtermöglichkeiten zur Betrachtung der Einnahmen und Ausgaben nach Bankkonten 
• Anfangs- und Endbestand der Objektbankkonten und Kassen-Einnahmen und  

-Ausgaben der WEG , die anhand Ihrer Verwendung/Ihres Gegenkontos ausgewiesen 
werden können

• Einnahmen und Ausgaben werden in der Kategorie „Übrige“ dargestellt, wenn das 
Gegenkonto keiner Umlagekategorie zugewiesen werden konnte (z.B. Durchlaufposten 
an Bank, Überzahlung sonstige Debitoren, Überzahlungen an sonstige Debitoren oder 
Kreditoren)

• interne Überträge (nicht abrechnungsrelevant): Hier werden Bankumbuchungen nach 
Bankkonten summiert dargestellt, die rechtlich keine Einnahmen oder Ausgabe  
darstellen und somit nicht abrechnungsrelevant sind

• geplante Einnahmen und Ausgaben (saldiert) für eine Planerfolgskontrolle, sofern ein 
Wirtschaftsplan im Rahmen der Abrechnungserstellung ausgewählt wurde

• Ausweis der für die Einzelabrechnung verteilungsrelevanten Beträge

Differenzerläuterung
Die Differenzerläuterung gibt den Eigentümern Aufschluss darüber, warum sich die Kosten in 
der Einzelabrechnung von der EAR unterscheiden und hilft dabei, eventuelle Unstimmigkeiten 
zu klären.
In der Differenzerläuterung werden folgende Positionen ausgewiesen:

• abgerechnete, aber noch nicht bezahlte Posten (z.B. Endrechnung Brennstoff – bereits 
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im Vorjahr verbraucht und abgerechnet, im Folgejahr erst bezahlt)
• bezahlte, nicht abgerechnete Posten (z.B. Endrechnung Heizöl – bereits im Vorjahr 

verbraucht und abgerechnet, jedoch erst im Folgezeitraum bezahlt)
• Umbuchungen

Für eine ggf. textuelle Erläuterung der Differenzen können Sie das Bemerkungsfeld in der  
Abrechnung nutzen.

Abb. 239: Erläuterung Differenz zwischen HG-Gesamtabrechnung und Summe HG-Einzelabrechnungen

Hilfe für die Erläuterung
Klicken Sie auf das Lupen-Symbol, um eine Liste der für die jeweilige Position herangezogenen 
Buchungen aufzurufen.  
Die Anzeige dieser Buchungen dient als Unterstützung für die Erläuterung zu den Differenzen 
zwischen Einnahmen-Ausgabe-Rechnung und Einzelabrechnungen.
Die Listen der Einzelbuchungen zu den abgrenzten Posten können Sie im Rahmen der  
Dokumentenerstellung optional als Dokument hinzufügen.

Abb. 240: Gesamtabrechnung der Hausgelder
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10.2.3 Vermögensbericht

In Immoware24 steht Ihnen eine Übersicht zum Vermögensbericht zur Verfügung, die durch 
begleitende Dokumente die Nachvollziehbarkeit bis hin zu den Buchungen ermöglicht.

1. Abrechnung Bankvermögen 2. Forderungen und Verbindlichkeiten 3. Sachvermögen

nicht bezahlte Posten

Liste nicht bezahlter Posten

Abrechnungsspitze aus HGA

Hausgeldabrechnung

Abrechnungsspitze aus HGA Vorjahre

Zahlungsdifferenzen für HG

Zahlungsdifferenzen für RL

sonstige Zahlungsdifferenzen

Zahlungsdifferenzen ET inkl. Vorjahre

Zahlungsdifferenzen ET inkl. Vorjahre
- Einzelaufstellung -

freie Werteingaben

Den Vermögensbericht können Sie über die Registerkarte „Vermögensbericht“ in der Hausgeld-
abrechnung aufrufen.

Abb. 241: Vermögensbericht Übersicht

Geldvermögen

Das erste Element des Vermögensberichts ist die Darstellung des Bank- bzw. Geldvermögens 
zum Ende des Abrechnungszeitraums.

Rücklagen

Als zweites Element folgt die Darstellung der Rücklagen (passive Rücklagenkonten) und somit 
des zweckgebundenen Geldvermögens der Wohnungseigentümergemeinschaft zum Ende des 
Abrechnungszeitraums.

Forderungen und Verbindlichkeiten

Als drittes Element folgt eine Übersicht zu den Forderungen und Verbindlichkeiten der WEG. 
Die offenen Posten in Kategorien, getrennt nach Forderungen und Verbindlichkeiten, werden 
angezeigt.



312© 2024 Immoware24 GmbH  Handbuch Update 02/2024 Revision 1.0

Sind weitere (wesentliche) Verbindlichkeiten und Forderungen bekannt, nehmen Sie diese als 
weitere Posten auf. 
Das ist z.B. der Fall, wenn bereits im letzten Jahr dem Verwalter aufgetragen wurde, drei 
Kostenangebote für eine Sanierungsmaßnahme einzuholen und in der nächsten Eigentümer-
versammlung die Durchführung und Finanzierung der Sanierungsmaßnahme beschlossen wird. 
Auch in diesem Fall stellen Sie diese schon voraussehbaren Kosten in den Vermögensbericht 
ein.

nicht bezahlte Posten offene Posten zu Rechnungsbuchungen sowie Ertrags-
buchungen für nicht Eigentümer-Debitoren (nach Fälligkeit/ 
Wertstellung) per Ende des Abrechnungszeitraums

Abrechnungsspitze HGA Abrechnungsspitzen der aktuellen Hausgeldabrechnung

Abrechnungsspitze HGA 
Vorjahre

offene Forderungen und Verbindlichkeiten Systemkonto 
Überdeckung/Unterdeckung Eigentümer von Eigentümer-
Debitoren (nach Fälligkeit/Wertstellung)

Zahlungsdifferenzen für HG debitorische offene Posten aus Hausgeld-Sollstellungen von 
Eigentümer-Debitoren (nach Fälligkeit/Wertstellung) per Ende 
des Abrechnungszeitraums

Zahlungsdifferenzen für RL debitorische offene Posten aus Rücklagen-Sollstellungen von 
Eigentümer-Debitoren (nach Fälligkeit/Wertstellung) per Ende 
des Abrechnungszeitraums

Sonstige Zahlungsdifferenzen sonstige debitorische offene Posten von Eigentümer- 
Debitoren (nach Fälligkeit/Wertstellung) per Ende des  
Abrechnungszeitraums

 Freie Werteingabe Sie können weitere Positionen für manuell durch Verwalter er-
fasste Forderungen und Verbindlichkeiten anlegen. Typische 
Beispiele sind vergebene und erhaltene Darlehen aber auch 
noch zu erwartende Verbindlichkeiten im Rahmen von noch 
zu beschließenden Sanierungsmaßnahmen.

Klicken Sie auf das Lupen-Symbol, um in eine Detailansicht zu wechseln. So steht für die 
Kategorie „nicht bezahlte Posten“ die Detailansicht „Liste nicht bezahlte Posten“ zur Verfügung. 
Sie können die Zusammensetzung der Forderungen und Verbindlichkeiten anhand der Einzel-
buchungen nachvollziehen.
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Abb. 242: Liste nicht bezahlte Posten

Für die Kategorien der Eigentümerdifferenzen (Abrechnungsspitze aus HGA Vorjahre bis  
sonstige Zahlungsdifferenzen) steht die Detailansicht „Zahlungsdifferenzen Eigentümer inkl. 
Vorjahr“ zur Verfügung.  
Die Eigentümer können somit auf Debitoren-Ebene nachvollziehen, wie sich die Beträge der 
einzelnen Kategorien in der Übersicht des Vermögensberichtes zusammensetzen.

Abb. 243:  Zahlungsdifferenzen Eigentümer inkl. Vorjahre

Benötigen Sie noch detailliertere Informationen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Zahlungs- 
differenzen Eigentümer inkl. Vorjahre – Einzelaufstellung“ unterhalb der vorgenannten  
Detailansicht „Zahlungsdifferenzen Eigentümer inkl. Vorjahre“, um in die Einzelaufstellung der 
Buchungen zu wechseln.

Alle offenen Posten der Eigentümer zum Ende des Abrechnungszeitraum werden getrennt nach 
Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Abb. 244:  Zahlungsdifferenzen Eigentümer inkl. Vorjahre – Einzelaufstellung
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Sachvermögen

Zu diesen Vermögensgegenständen gehört zum einen das bewegliche Vermögen, wie ein  
Rasenmäher oder ein Ölbestand im Heizungstank. Eine Wertangabe wird hier nicht gefordert.

Zu den Vermögensgegenständen gehört auch das unbewegliche Vermögen, etwa Stellplätze, 
die vermietet werden. Geben Sie die monatlichen bzw. jährlichen Einnahmen an, um den Wert 
ersehen zu können. 
Zu diesen Vermögensgegenständen zählen auch Sicherheiten, wie etwa Gewährleistungs-
bürgschaften.

Ihnen steht eine Textbox zur Verfügung, die Sie auch zur Kommentierung zum jeweiligen 
Vermögensgegenstand nutzen können.

10.2.4 Druck der Abrechnungsdokumente

Um alle Dokumente der Abrechnung zu drucken, gehen Sie folgendermaßen vor:
Klicken Sie in der Fußleiste der Ansicht „Übersicht“ auf eine der Schaltflächen:

PDF    erzeugen Sie eine PDF-Datei der Seitenansicht

PDF -> DMS   erzeugen Sie eine PDF-Datei von der Seitenansicht. Diese wird im  

   DMS gespeichert.

alle PDFs generieren  erzeugen Sie alle Dokumente der gesamten Abrechnung und  

   speichern Sie diese im DMS
Klicken Sie die Schaltfläche „alle PDFs generieren“, öffnet sich eine Ansicht, mit der Sie  
Bestandteile und Darstellungsform der Einzelabrechnung Ihrer Eigentümer auswählen können.

Abb. 245: Bestandteile und Darstellungsform des Geldvermögens auswählen
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1. Anschreiben (empfohlener Bestandteil der Abrechnung und frei gestaltbar)
Mit dem Anschreiben wird dem Eigentümer das Ergebnis der HG-Abrechnung inkl. ggf.  
bestehender Zahlungsdifferenzen genannt.  
Versenden Sie die WEG-Abrechnung mit dem Einladungsschreiben zur ETV, können Sie  
alternativ anstelle eines Anschreibens auch nur das Informationsblatt für Eigentümer nutzen.

2. Verteilungsergebnis
• der Abrechnungsspitze (Vergleich der Bewirtschaftungskosten mit den nach Wirtschafts-

plan zu leistenden Hausgeldzahlungen)
• der Zahlungsdifferenz (Vergleich der nach Wirtschaftsplan zu leistenden mit den  

tatsächlich geleisteten Hausgeldzahlungen)
• und dem Abrechnungssaldo (Summe aus beiden)

für den betreffenden Wohneigentumsanteil und für die gesamte WEG.

3. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 
• wenn Wirtschaftsplan ausgewählt wurde: Planzahlen für das abgerechnete Wirtschafts-

jahr (Planerfolgskontrolle)
• Anfangs- und Endbestände der Bankkonten/Kassen
• Ausweis der Einnahmen und Ausgaben der WEG nach Verwendung
• verteilungsrelevante Beträge (Einzelabrechnung)

4. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung nach Bankkonten
• Anfangs- und Endbestand des betreffenden Bankkontos/Kasse
• Ausweis der Einnahmen und Ausgaben auf dem Bankkonto/Kasse nach Verwendung

5. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung – abgegrenzte Posten
• Liste von Buchungen, welche die nachfolgenden Summen der Differenzerläuterung 

begründen
 - bezahlte, nicht abgerechnete Posten
 - abgerechnete, nicht bezahlte Posten 

6. Monatliche Zahlungen
Die Anrechnung geleisteter Zahlungen – getrennt für Hausgeld und Rücklagenzuführung –  
kann der Abrechnungsempfänger dieser Zahlungsübersicht entnehmen.  
Die Spalte „Saldo“ betrifft die Differenz zwischen Soll und Ist im Abrechnungszeitraum, im Saldo 
sind auch Zahlungsrückstände aus Vorjahren angehäuft enthalten.

7. Zählerliste
Diese Auflistung ist nur dann Abrechnungsbestandteil, falls ein der Kostenverteilung zugrunde-
liegender Verbrauch und die darauf entfallenden Kosten nicht extern, sondern von Immoware24 
direkt berechnet werden (z.B. für Wasserkosten).

8. Ausgaben i.S.d. § 35a EStG
Wenn es mit den Eigentümern der WEG eine Vereinbarung zum Ausweis der Eigentümeranteile 
an den Ausgaben im Sinne des § 35a EStG gibt, können Sie jedem Eigentümer diesen Nach-
weis übergeben.
Es handelt sich um keinen Beschlussgegenstand, sondern lediglich um die vom Verwalter  
geschuldete Information.



316© 2024 Immoware24 GmbH  Handbuch Update 02/2024 Revision 1.0

9. Verteilungsrelevante Konten
Diese Übersicht ist notwendig, wenn einzelne Eigentümer-Gruppen nicht an jeder Kosten-
umlage beteiligt sind, jedoch allen Eigentümern ein Überblick über die Gesamtkosten der WEG 
gegeben werden muss.  
Darüber hinaus wird gezeigt, dass alle Kosten/Einnahmen aus Verwaltung gemeinschaftlichen 
Eigentums umgelegt wurden.

10. Liste Ergebnisse Eigentümer
Eine Liste der Einzelergebnisse der Eigentümer mit Ausweis der Vorschüsse, Abrechnungs-
spitzen und -salden.

11. Vermögensbericht-Übersicht
Der Vermögensbericht ist eine Übersicht, welche die finanzielle Lage der Gemeinschaft zum 
Ende des Wirtschaftsjahres ausweist.
Dieser umfasst:

1. Bank- und Geldvermögen: 
Umfasst den aktuellen Stand der Bankkonten und sonstiges liquides Vermögen der 
WEG zum Ende des Abrechnungszeitraums.

2. Rücklagen: 
Informationen über die Höhe der Erhaltungsrücklagen, einschließlich der Zuführungen 
und Entnahmen während des Abrechnungszeitraums.

3. Verbindlichkeiten: 
Schulden oder finanzielle Verpflichtungen der WEG, wie Kredite oder offene  
Rechnungen.

4. Forderungen: 
Beträge, die der WEG noch zustehen, wie ausstehende Hausgeldzahlungen von  
Eigentümern.

5. Sachwerte: 
Kann Immobilienwerte, Investitionen oder andere relevante Vermögensgegenstände 
umfassen.

12. Liste nicht bezahlte Posten
Auflistung der offenen Posten zu Rechnungsbuchungen sowie Ertragsbuchungen für nicht 
Eigentümer-Debitoren (nach Fälligkeit/Wertstellung) per Ende des Abrechnungszeitraums.
Dieses Dokument weist die ausgewiesenen Forderungen und Verbindlichkeiten in der Kategorie 
„nicht bezahlte Posten“ in der Übersicht zum Vermögensbericht nach.

13. Zahlungsdifferenzen für Hausgeld/Rücklagenzuführung aller Eigentümer  
(inkl. Vorjahre) 
Gibt es aus Vorjahren bis zum Ende des aktuellen Abrechnungszeitraumes Zahlungsrückstände 
bezüglich Hausgeld und/oder Rücklagenzuführung in der WEG, ist der Verwalter verpflichtet, 
diese den Eigentümern zur Kenntnis vorzulegen. Damit können Sie den Rückstand gegenüber 
dem Sollvermögen der WEG beurteilen und Sie können Beschlüsse zur weiteren Vorgehens-
weise beraten und abstimmen. Planen Sie zu diesem Thema ggf. einen gesonderten TOP in der 
Eigentümerversammlung und führen Sie diesen durch.

Die Zahlungsdifferenzen werden aus den gebuchten Sollstellungen und den dafür geleisteten 
Zahlungen getrennt für Hausgeld, Rücklagenzuführung und für alle übrigen Forderungen wie 
Mahngebühren, Verzugszinsen u.ä. im Zeitraum seit Bestehen der WEG gebildet.  
In der Spalte „Zahlungen ohne Soll“ werden geleistete Zahlungen angezeigt, die bisher keiner 
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Forderung zugeordnet sind. Negative Beträge sind Guthaben der Eigentümer, z.B. Zahlungen, 
die noch nicht mit einer Forderung verrechnet wurden oder von der WEG auszuzahlen sind.

14. Zahlungsdifferenzen Eigentümer inkl. Vorjahre – Einzelaufstellung
In diesem Dokument werden die einzelnen Buchungen, getrennt nach Forderung und  
Verbindlichkeit ausgewiesen, die Beträge im Dokument „Zahlungsdifferenzen Eigentümer inkl. 
Vorjahre“ nachweisen.

15. externe Abrechnungsdokumente 
Wurden im Rahmen der HGA Kosten auf der Grundlage des Verbrauchs von externen  
Abrechnern ermittelt, sind die hierfür erstellten Abrechnungsdokumente zwingender Bestandteil 
der Abrechnung.
Wurden die Kostenanteile unter Nutzung des Menüs „Liegenschaften“ automatisch über- 
nommen und wurden die Dokumentendateien in die Liegenschaft importiert, packt Immoware24 
die passende Einzelabrechnung des externen Abrechners hinter die jeweiligen Abrechnungs-
dokumente des Eigentümers.

Um die externen PDF-Dateien den Immoware24-PDF-Dateien zuzuordnen, 
müssen Sie alle Datensätze und die externen PDF-Dateien vor der Erstellung 
der Abrechnungen hochladen.  
Beachten Sie dabei die Reihenfolge:  
1. D-Satz  2. die externen PDF-Dateien  3. den E-Satz.

Nachdem Sie die Auswahl getroffen haben, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche 
alle PDFs generieren .

Nach Ablauf des Batch-Jobs, der je nach Anzahl der zu erstellenden Dokument etwas an Zeit 
beanspruchen kann, erhalten Sie die Übersicht aller Dokumente auf der gleichnamigen 
Registerkarte der Abrechnung. 
Öffnet sich zuvor die Registerkarte „PDF-Fehler“ wurden aufgrund fehlender Informationen nicht 
alle Platzhalter ersetzt.  
Ergänzen Sie die fehlenden Informationen und starten Sie den Vorgang erneut.

Abb. 246: Übersicht über erstellte Dokumente der Hausgeldabrechnung
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Alle Dokumente, die Sie nicht an die Eigentümer weiterreichen, sind einmal als ein Verwalter-
dokument zusammengefasst, existieren aber auch separat. 

Der Dokumentenname beginnt mit dem Namen der Abrechnung:

Beispiele für Dokumente einer Abrechnung mit Namen „HG-Abrechnung 2023“:

• HG-Abrechnung 2023 – Verwalterdokumente (zusammengefügt).pdf
• HG-Abrechnung 2023 – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.pdf
• HG-Abrechnung 2023 – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung – Differenzerläuterung zur 

Einzelabrechnung.pdf
• HG-Abrechnung 2023 – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung nach Bankkonten.pdf
• HG-Abrechnung 2023 – Vermögensbericht - Übersicht.pdf
• HG-Abrechnung 2023 – Zahlungsdifferenzen Eigentümer inkl. Vorjahre.pdf
• HG-Abrechnung 2023 – Zahlungsdifferenzen Eigentümer inkl. Vorjahre  

(Einzelaufstellung.pdf)
• HG-Abrechnung 2023 – Liste nicht bezahlte Posten.pdf
• HG-Abrechnung 2023 – Übersicht §35a.pdf
• HG-Abrechnung 2023 – Zählerstände.pdf
• HG-Abrechnung 2023 – Liste Ergebnisse Eigentümer.pdf
• HG-Abrechnung 2023 – verteilungsrelevante Konten.pdf
• HG-Abrechnung 2023 – Gesamtübersicht.pdf

Daneben sind alle Einzelabrechnungen der Eigentümer mit Anschreiben ebenfalls als Gesamt-
dokument zusammengefasst und existieren jeweils separat.

• HG-Abrechnung 2023 – Einzelabrechnungen Eigentümer (zusammengefügt).pdf 
• HG-Abrechnung 2023 – 090000 Herbert Hauser EG.pdf

Klicken Sie auf die Schaltfläche Dokument hochladen , um weitere Dokumente, z.B. der Abrechnung 
zugrunde liegende Rechnungen als PDF-Dokument in den Gesamtordner der Abrechnung 
hochzuladen.

Hinter den Dokumenten befinden sich die Symbole:

Sie können das jeweilige Dokument als E-Mail-Anhang versenden.  
(Voraussetzung ist das Modul „E-Mail“ in Immoware24)

Sie können das jeweilige Dokument herunterladen, öffnen oder speichern.

Wurde die Hausgeldabrechnung von der Eigentümer-Gemeinschaft bestätigt, können Sie auf 

der Registerkarte „Übersicht“ die Abrechnung bestätigen.

Bestätigen Sie erst, wenn die Hausgeldabrechnung von der Eigentümer- 
versammlung beschlossen ist. Die Abrechnung können Sie verwerfen, indem 
Sie die Funktion „Abrechnung verwerfen“ wählen.  
Sie müssen alle Buchungen der Überdeckungen/Unterdeckungen manuell aus 
dem Buchungsjournal löschen.

Ist die Hausgeldabrechnung bestätigt, geben Sie das Beschlussdatum und das Fälligkeitsdatum 
der Überdeckungs- bzw. Unterdeckungsbuchungen an.
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Automatisch werden diese Beträge (Abrechnungsspitzen) sollgestellt. 

Die im Zahlungssaldo eventuell ebenfalls enthaltenen Zahlungsdifferenzen sind bereits als 
offene Posten Teil der Buchhaltung.

10.3 Zusammenfassung der Abrechnungen im Rahmen der WEG-Informa-
tionsblätter

Üblicherweise werden die Abrechnungs- und Planungsdokumente in Vorbereitung der ET-Ver-
sammlung, meist gemeinsam mit dem Einladungsschreiben, an die ET einer WEG verschickt.

Zu den vollständigen Abrechnungsdokumenten gehören:
1. die Hausgeldabrechnung des Vorjahres, bestehend aus

• ggf. Anschreiben
• Hausgeld-Einzelabrechnung  
• ggf. Zählerstände Einzelabrechnung 
• ggf. Ausgaben i.S. d. § 35a EStG Einzelabrechnung  
• Einzelansicht HG- und Rücklagen-Zahlungen Debitor
• Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

2. die Abrechnung der Rücklage des Vorjahres
3. der Wirtschaftsplan des aktuellen (ggf. des Folge-) Jahres
4. der Plan Rücklage des aktuellen (ggf. des Folge-) Jahres

Um Ihren Eigentümern eine schnelle Übersicht zu geben, können Sie 
• im Menüpunkt „Eigentümerversammlung“  Registerkarte „vorbereiten“ mit jedem  

Einladungsschreiben oder
• im gesonderten Menüpunkt „Informationsblatt für Eigentümer“

eine Übersicht mit den wichtigsten Informationen aus allen Planungs- und Abrechnungs- 
dokumenten erstellen. Wählen Sie dafür die zuvor erstellten Dokumente aus.

Abb. 247: Auswahl zum Erstellen des Informationsblattes für Eigentümer

Für jeden ET wird ein Informationsblatt erstellt, das neben den wichtigsten Ergebnissen der 
Abrechnung (Guthaben oder Nachzahlung) auch die – vorbehaltlich noch ausstehender  
Beschlussfassung – neuen monatlichen Zahlbeträge (Hausgeld+RL) enthält.
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Abb. 248: Informationsblatt für Eigentümer

10.4 Sonderfall: Abrechnung mit getrennten Steuerzeiträumen

Erfolgt innerhalb eines Abrechnungszeitraums eine durch den Gesetzgeber bestimmte  
Erhöhung oder Senkung eines Umsatzsteuersatzes, erfolgt in Immoware24 eine differenzierte 
Darstellung der Hausgeldzahlungen, Kostenpositionen und Abrechnungsergebnisse nach  
Steuerzeiträumen für Debitoren mit Umsatzsteuerausweis.  
Das maßgebliche Datum für die Einordnung von Lieferungen und Leistungen in die  
unterschiedlichen Steuerzeiträume ist in Immoware24 das Abgrenzungsdatum.  
Innerhalb dieser getrennten Kostenpositionen wird weiterhin nur die tatsächlich entstandene 
Umsatzsteuer berücksichtigt. 
Dies soll die Eigentümer unterstützen, eine Weiterberechnung an Ihre Mieter vorzunehmen.

Umlage nach Festbetrag 

Für Festbeträge erfolgt systemseitig keine Kostenverteilung in die Steuerzeiträume, so dass Sie 
diese manuell dem jeweiligen Steuerzeiträumen zuordnen müssen.  
Die Einordnung in die unterschiedlichen Steuerzeiträume ist nur für Debitoren mit Umsatz- 
steuerausweis notwendig. 
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Bei Nutzung der Liegenschaft werden Festbeträge nur für Debitoren ohne 
Umsatzsteuerausweis automatisch übernommen. Alle von der Liegenschaft 
übergebenen Werte werden dabei informativ in einer gesonderten Spalte  
dargestellt, die manuelle Zuordnung in die jeweiligen Zeiträume wird  
erleichtert. Eine weitere Automatisierung der Datenübernahme externer  
Festkosten ist auf Grund eines unterschiedlichen Vorgehens der externen 
Abrechner nicht umsetzbar.

Bemerkungsfeld 

Die abweichende Darstellung in den Einzelabrechnungen der Debitoren mit Umsatzsteuer-
ausweis führt zu einem erhöhten Erläuterungsbedarf. Damit Sie zielgerichtet nur die betroffenen 
Eigentümer zu der abweichenden Darstellung informieren können, steht Ihnen das  
Bemerkungsfeld hier getrennt nach Debitoren mit Umsatzsteuerausweis und Debitoren ohne 
Umsatzsteuerausweis zur Verfügung.

Konten 

In der Ansicht der Konten erfolgt in der Ergebnissicht ein nach Steuersätzen getrennter Ausweis 
der Abrechnungsergebnisse für Debitoren mit Umsatzsteuerausweis.
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Debitoren 

Für die Debitoren mit Umsatzsteuerausweis erfolgt eine nach Steuerzeiträumen differenzierte 
Darstellung der „Berechnung Ihres Anteils“.
Mit Bestätigung der Abrechnung werden die Abrechnungsergebnisse der jeweiligen Steuerzeit-
räume verbucht. Die Anzeige des Gesamtzeitraums erfolgt nur informativ.

Im Umlageergebnis werden die einzelnen Kostenpositionen getrennt nach Ihrer Einordnung in 
die Steuerzeiträume, mit Hilfe des jeweils anzuwendenden Steuersatzes, dargestellt.
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